
10. Naturschutzfachliche Hinweise
Bei Einrichtung von Beleuchtungsanlagen sind folgende allgemeine Vorgaben zu 
beachten:
- Vermeidung der horizontalen und vertikalen Abstrahlung durch Abdeckungen und 

Abschirmungen, asymmetrische Reflektoren und nach unten gerichtete 
Lichtkegel 

- Verwendung von LED-Lampen mit maximal 2.400 K Farbtemperatur 
- Beleuchtungsstärke maximal 5 Lux in Richtung bestehender und zu schaffender 

Grünbereiche 
- Einsatz von Bewegungsmeldern und Zeitschaltuhren zur Reduktion von 

unnötigen Beleuchtungen, gültig für die Baustellenbeleuchtung und spätere
Beleuchtung des Betriebsgeländes 

11. Landwirtschaftliche Belange:
Die Nutzung und Bewirtschaftung der mittelbar und unmittelbar angrenzenden land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen und Wege dürfen durch die geplante Änderung nicht 
beeinträchtigt werden. Es muss weiterhin gewährleistet sein, dass die Landwirte 
weiterhin auch mit breiten Arbeitsmaschinen ungehindert auf Ihre Flächen gelangen 
können und dass die Bewirtschaftung  sofern erntebedingt erforderlich  zu jeder Tages- 
und Nachtzeit uneingeschränkt möglich ist. 
Bei dem Vorhaben ist darauf zu achten, dass die Grenzabstände bei Bepflanzung neben 
landwirtschaftlich genutzten Flächen laut „„Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch“ (AG-BGB), Art. 48, eingehalten werden. Weiterhin ist die Bepflanzung 
regelmäßig zurückzuschneiden, damit die Bewirtschaftung der Flächen und das Befahren 
der Wege durch die Landwirte auch zukünftig problemlos gewährleistet sind. 
Auf ihre Duldungspflicht bzgl. Lärm-, Staub- und Geruchsemissionen der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen ist hinzuweisen. Diese Emissionen können auch an 
Sonn- und Feiertagen, Wochenenden sowie während der Nachtstunden auftreten. Der 
Mutterboden muss gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand erhalten und vor 
Vernichtung oder Vergeudung geschützt werden. 

12. Zufahrtsmöglichkeiten / Erschließung / Anbindung über bestehende 
untergeordnete Straßen
Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten von den Grundstücken zu der Bundesstraße B 16
sind nicht zulässig.

Zufahrtsmöglichkeiten bestehen vom Ochsenweg und vom Sehensander Weg in dem 
zeichnerisch markierten Bereichen sowie über die neue öffentliche Erschließungsstraße 
mit Anschluss an den Sehensander Weg.
Der Knotenpunkt B 16 / Ochsenweg stellt für dieses neue Gewerbegebiet einen 
Hauptverkehrsknotenpunkt dar. Zur Darstellung und Prüfung der Leistungsfähigkeit des 
Knotenpunkts B16 / Ochsenweg  wurden Verkehrsgutachten durchgeführt. 
Verkehrsuntersuchung Version 1 für das Gewerbegebiet Neuburg West vom 10.12.2024 
und Verkehrsuntersuchung Version 2 für das Gewerbegebiet Neuburg West vom 
16.12.2024. Diese Untersuchungen liegen dem Bebauungsplan als Anlage bei. 
Durch die Feststellung einer nicht ausreichenden Leistungsfähigkeit des Knotenpunkts 
und Folgerung der Notwendigkeit einer Ampelanlage / Signalanlage ergibt sich folgende 
Erfordernis:
Voraussetzung für leistungsfähige Anbindung dieses Gewerbegebiets ist  
die Ertüchtigung des Kontenpunkts B 16 / Ochsenweg mittels einer Ampelanlage / 
Signalanlage erforderlich ((§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 FStrG).
Nach § 12 Abs 1 FStrG hat die Kommune die Kosten der Änderung zu tragen.
Die Kommune hat die entstehenden Erneuerungs- und Unterhaltsmehrkosten der 
Straßenbauverwaltung zu ersetzen (§ 12 Abs. 1 FStrG i.V.m. § 13 Abs. 3 FStrG).
Über die Änderung der Einmündung hat die Kommune vor Rechtsverbindlichkeit des 
Bauleitplanes beim Staatlichen Bauamt den Abschluss einer Vereinbarung zu 
beantragen, in der die technischen Einzelheiten sowie die Kostentragung zu regeln sind. 
Hierzu ist eine detaillierte Straßenplanung erforderlich.

Außerdem gilt für den südlichen Zufahrtsbereich (im Plan markierter Korridor) vom 
Ochsenweg zum Bauleitplangebiet, dass hier nur Rechtsabbieger kommend vom 
Kreisverkehr Sehensander Weg / Ochsenweg zulässig sind. Aufgrund Rückstaugefahr 
sind Linksabbieger in diese Zufahrt kommend von der Bundesstraße B 16 nicht zulässig. 
Das Linksabbiegen ist mittels Markierungen, Beschilderung, Einfahrtstrichter mit 
getrennten Spuren und bei Nichtbeachtung mittels baulicher Maßnahmen zu 
unterbinden.

Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventuelle 
erforderliche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Bundes- bzw. 
Staatsstraße übernommen (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BlmSchV).

13. Sichtflächen
Innerhalb der Sichtflächen bezogen auf den Knotenpunkte Bundesstraße B16 / 
Ochsenweg (siehe Schemazeichnung unten) dürfen außer Zäunen neue Hochbauten 
nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und Zäune 
sowie Stapel, Haufen u. ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände 
dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich mehr als 0,80 m über die Fahrbahnebene 
erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder 
Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe 
überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im 
Bereich der Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung abzustimmen.
Sichtfläche Schematisch vom Ochsenweg zur Bundesstraße B 16 ist einzuhalten:

14. Bodendenkmalpflegerische Belange
In nmittelbarer Nähe zu oben genanntem Planungsgebiet befinden sich folgende 
Bodendenkmäler:
D-1-7232-0276 „„Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung"
D-1-7232-0275 „„Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung"

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde 
zu beantragen ist.

15. Bodendenkmalpflegerische Belange
In unmittelbarer Näähe zu oben genanntem Planungsgebiet befinden sich folgende
Bodendenkmäler:
D-1-7232-0276 „Siedlung vor- und früühgeschichtlicher Zeitstellung"
D-1-7232-0275 „Siedlung vor- und früühgeschichtlicher Zeitstellung"
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zustäändigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

16. Telekommunikationslinien 
Am Rande des Geltungsbereiches, befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch 
die geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden (ein aktueller Bestandplan ist bei 
der Telekom anzufragen!). Wir bitten Sie, alle  Beteiligten darauf hinzuweisen, bei der Planung und 
Bauausführung darauf zu achten, dass diese Linien nicht verändert werden müssen bzw. 
beschädigt werden.

 17. Flurstücksgrenze/ Flurstücksnummer

18. Bestehendes Hauptgebäude / Nebengebäude

19. Bemaßung in Metern

1. Vorgaben zur baulichen Nutzung im Sicherheitsstreifen der 110kV-Leitung:
Im Planungsbereich befindet sich die Hochspannungsleitung Kothau - Neuburg, Ltg. Nr. 
J290, der Bayernwerk Netz GmbH (im Folgenden uns/unserem genannt). Die Lage 
können Sie dem Bebauungsplan beiliegendem Lageplan entnehmen. Für die Richtigkeit 
der in den Lageplan eingetragenen Leitungstrasse besteht jedoch keine Gewähr. 
Die Maßangaben beziehen sich stets auf die tatsächliche Leitungsachse im Gelände. 
Die Baubeschränkungszone der 110-kV-Leitung Kothau - Neuburg zwischen Mast Nr. 
A112 und Mast Nr. A113 beträgt jeweils 23,00 m beiderseits der Leitungsachse. 
Innerhalb der Baubeschränkungszone bestehen Höhenbeschränkungen für alle Bau- und 
sonstigen Maßnahmen, die uns zur Stellungnahme vorzulegen sind. 
Die Bebaubarkeit im Bereich der Leitung richtet sich nach den folgenden 
Normen/VDE-Bestimmungen: 
DIN EN 50341-1 „„Freileitungen über AC 45 kV“  DIN VDE 0105-100 „„Betrieb von 
elektrischen Anlagen“ DIN EN 50341-1 und 50341-2-4; Einhaltung der geforderten 
Mindestabstände, d. h. die Schutzzone der Leitung bleibt gewahrt  DIN VDE 0105-100; 
stellt sicher, dass die Mindestabstände nicht unterschritten werden  Bei der Ermittlung 
der Abstände ist unter der Leitung der größtmögliche Durchhang und seitlich der Leitung 
das größtmögliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind zu berücksichtigen. 
Gemäß DIN EN 50341 sind bei 110-kV-Freileitungen folgende Mindestabstände zu den 
Leiterseilen einzuhalten: Feuergefährdete Betriebsstätten (Tankstellen usw.) 11,00 m, 
Bauwerke 5,00 m, Verkehrsflächen  7,00 m,  Antennen, Zäune, usw. 3,00 m, Gelände 
6,00 m, Bepflanzung 2,50 m.
Ferner sind die für den Bau und den späteren Unterhalt erforderlichen Gerüste zu 
berücksichtigen. 
Weiterhin besteht um die Masten eine Baubeschränkungszone von 10,00 m gemessen 
ab der Fundamentaußenkante. Die Zufahrt zum Mast muss auch künftig mit Lkw und 
Mobilkran gewährleistet sein. Abgrabungen im Mastbereich können die Standsicherheit 
des Mastes gefährden und sind nur mit unserem Einverständnis möglich. Dies gilt auch 
für vorübergehende Maßnahmen. 
Bei Baumaßnahmen im Bereich des Freileitungsmastes dürfen die Masterdungsanlagen 
weder beschädigt noch selbstständig entfernt werden. Eine notwendige Verlegung kann 
nur im Einvernehmen mit der Bayernwerk Netz GmbH durchgeführt werden. 

Maximal mögliche Bauhöhe
Innerhalb der Baubeschränkungszone sind ausgehend von den ungünstigsten Stellen in 
den jeweiligen Feldern auf den Flurstücken 1493/1 und 1493 der Gemarkung Neuburg a. 
d. Donau folgende Bauhöhen realisierbar: 

Die Felder sind dem Lageplan, siehe Begründung Punkt 10.2 zu entnehmen. 

Für Tankstellen und Zelte gelten besondere Sicherheitsabstände, diese sind uns zur 
Prüfung vorzulegen. 
Die exakten Bauhöhen innerhalb der Baubeschränkungszone können erst anhand der 
tatsächlichen Gebäudelage und den dazugehörigen Höhenangaben bezogen auf m über 
NN ermittelt werden. 
Außerhalb der Baubeschränkungszone bestehen keine Höhenbeschränkungen seitens 
des Fachbereichs 110 kV Planung -Bau -Betrieb. 
Des Weiteren sind Auflagen und Hinweise im Bereich der Hochspannungsfreileitung zu 
beachten und einzuhalten. Diese sind in der Begründung unter Punkt 10.2 aufgeführt. 

2. Vorgaben zur baulichen Nutzung im Sicherheitsstreifen der 20kV-Leitung:
Der Schutzzonenbereich der 20-kV-Doppelfreileitungen beträgt in der Regel beiderseits 
zur Leitungsachse je 12,5 m. Aufgrund geänderter technischer Gegebenheiten können 
sich gegebenenfalls andere Schutzzonenbereiche ergeben. Hinsichtlich der, in dem 
angegebenen Schutzzonenbereich bestehenden, Bau- und Bepflanzungsbeschränkung 
machen wir darauf aufmerksam, dass Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder 
Art uns rechtzeitig zur Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt insbesondere für 
Straßen- und Wegebaumaßnahmen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, 
Aufschüttungen, Freizeit- und Sportanlagen, Bade- und Fischgewässer und 
Aufforstungen. Achten Sie bitte bei Anpflanzungen innerhalb des Schutzzonenbereiches 
der Freileitung darauf, dass nur Gehölze mit einer maximalen Aufwuchshöhe von 2,5 m 
angepflanzt werden um den Mindestabstand zur Freileitung auf jeden Fall einzuhalten. 
Abgrabungen im Mastbereich können die Standsicherheit des Mastes gefährden und sind 
nur mit unserem Einverständnis möglich. Die Standsicherheit der Freileitungsmaste und 
die Zufahrt zu den Standorten muss zu jeder Zeit gewährleistet sein. Dies gilt auch für 
vorübergehende Maßnahmen.
Vorsorglich weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass die 20-kV-Freileitung bis zu einer 
möglichen Verkabelung Bestand hat und somit auch während der Bauzeit zu 
berücksichtigen ist. Hinsichtlich der in den angegebenen Schutzzonenbereichen bzw. 
Schutzstreifen bestehenden Bau- und Bepflanzungsbeschränkung machen wir darauf 
aufmerksam, dass Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeder Art uns rechtzeitig 
zur Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt insbesondere für Straßen- und 
Wegebaumaßnahmen, Ver- und Entsorgungsleitungen, Kiesabbau, Aufschüttungen, 
Freizeit- und Sportanlagen, Bade- und Fischgewässer und Aufforstungen. Auskünfte zur 
Lage der von uns betriebenen Versorgungsanlagen können Sie online über unser 
Planauskunftsportal einholen. Das Portal erreichen Sie unter: 
www.bayernwerk-netz.de/de/energie-service/kundenservice/planauskunftsportal.html.
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6.3 Durchgehende Betonsockel sind untersagt. Lediglich punktuelle Betonfundamente für 
tragende Pfosten der Einfriedungen sind erlaubt. Die Einfriedung ist sockellos und für 
Kleintiere durchgängig zu gestalten. Es ist ein Abstand der Einfriedung zum Boden von 
mind. 15 cm einzuhalten. Die Einfriedung soll sich in die Landschaft
eingliedern und ist innerhalb der Eingrünung zu errichten.

6.4 Es sind nur stark durchbrochene Einfriedungen (z.B. Stahlgittermatten) zulässig.

7. Verkehrsflächen und Versorgungsanlagen 

7.1 Straßenverkehrsfläche

7.2 Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweck-
bestimmung

7.3 Verkehrflächen besonderer Zweckbestimmung: 

7.3.1 Öffentlicher Bereich für Fußgänger und Fahrradfahrer
         Die Durchfahrt für Rettungskräfte und Feuerwehr ist zulässig. 
         Auf dem Grundstück Fl.Nr. 1487 ist eine Durchwegung vom nördlich ankommenden
         Weg in gleicher Breite bis zum Anschluss Ochsenweg sicher zu stellen. Hierfür ist 
         in der Planzeichnung ein Korridor festlegt innerhalb dessen die Durchwegung 
         herzustellen ist. 

7.3.2 Poller: Regelung des Durchfahrtverbots im Bereich Kreuter Weg. Die Möglichkeit 
         der Öffnung für Rettungskräfte und Feuerwehr muss gewährleistet werden. 

7.4 Flächen für Versorgungsanlagen

7.4.1 Elektrizität (Trafostation etc.)

13. Stellplätze

13.1. Die zu erstellende Anzahl der Kfz-Stellplätze und der Fahrradabstellplätze richtet sich 
nach der gültigen Stellplatzsatzung der Stadt Neuburg. Diese sind auf dem 
Betriebsgrundstück (= graue GE-Fläche oder orangene Sonstige 
Sondergebietsfläche) zu errichten.

14. Geländegestaltung

14.1. Geländeauffüllungen:
Geländeauffüllungen dürfen nur bis maximal 1,5 Meter  erfolgen gemessen vom 
natürlichen bestehenden Gelände.  Die natürliche bestehende Geländehöhe ist den 
Höhenlinien wie in der Planzeichnung dargestellt zu entnehmen und als jeweiliger 
Bezugspunkt zu betrachten. Für Geländeauffüllungen darf nur inertes Material 
(bspw. Aushubmaterial) verwendet werden, von dem keine Grundwassergefährdung 
ausgeht. Auf Grundstücken an den Rändern des Planungsgebietes muss das Gelände 
an der Grundstücksgrenze zum Rand des Planungsgebietes hin das ursprüngliche 
Gelände erreicht haben.

14.2. Geländeabtragung:
Geländeabtragungen dürfen nur bis maximal 1,5 Meter  erfolgen gemessen vom 
natürlichen bestehenden Gelände.  Die natürliche bestehende Geländehöhe ist den 
Höhenlinien wie in der Planzeichnung dargestellt zu entnehmen und als jeweiliger 
Bezugspunkt zu betrachten. 

14.3. Stützmauern:
Stützmauern werden bis 1,5 m Höhe zugelassen, müssen aber mindestens 3 Meter 
Abstand zu Grundstücksgrenzen an den Rändern des Planungsgebiets einhalten. 

14.4. Böschungen:
Böschungen dürfen mit maximal 2:1 Böschungswinkel erstellt werden. Steilere
Böschungswinkel sind nicht zulässig.
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Planungsrechtliche Voraussetzungen:

Die Große Kreisstadt Neuburg an der Donau erlässt gemäß § 2 Abs. 1 und § 9 des Baugesetzbuches 
(BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 5 des 
Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) i.d.F. der Bek. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch §1 
des Gesetzes vom 23.12.2025 (GVBl. S. 637), Art 81 Bayer. Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bek. vom 
14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch die § 2 des Gesetzes vom 
23.12.2025 (GVBl. S. 657), durch § 4 des Gesetzes vom 23.12.2025 (GVBl. S. 667) und § 3 des 
Gesetzes vom 23.12.2025 (GVBl. S. 699), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(BauNVO) i.d.F. der Bek. vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr.176), der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 
6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I S. 189), folgende Satzung:
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Bebauungsplanaufstellung Nr. 1-77 „Gewerbegebiet Neuburg-West“

1) Aufstellungsbeschluss:
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2) Bekanntmachung im Amtsblatt
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4) Bekanntmachung im Amtsblatt

am:........12.03.2025.................Nr.:.............11...................................

5) Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB:

vom:......22.01.2026.................bis:.............25.02.2026......................

6) Bekanntmachung im Amtsblatt

am:.......14.01.2026..................Nr.:..............3.....................................
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8) Ausgefertigt
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am:.......................................Nr.:.........................................

10) Die Bebauungsplanänderung ist hiermit rechtsverbindlich. Auf die Rechtsfolgender § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4, sowie der §§ 214 und 215 BauGB
ist hingewiesen worden.
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9.2 Das von Dach- und Hofflächen anfallende, unverschmutzte Regenwasser ist auf 
dem Grundstück zu versickern oder der Brauchwassernutzung zuzuführen. 
Retentionsbecken für die Regenwasserversickerung können auch bei naturnaher 
Gestaltung (Überdeckung mit mind.30cm belebter Bodenzone und 
standortgerechtem Bewuchs mit gebietsheimischem Saatgut (Wildstauden, 
Schilf, …) in die nicht überbaubaren Flächen als Teil der Grünflächen bzw. 
Ausgleichsflächen integriert und damit angerechnet werden. 

9.3 Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 
Wasserabflusses: Aufgrund des Geländegefälles von Nord-West nach Süd-Ost ist es 
erforderlich bei stärkeren Niederschlägen Hangwasser abzufangen, um möglichst zu 
vermeiden, dass größere Wassermengen  über den Sehensander Weg fließen können. 
Dafür sind entlang des östlichen Rand des Planungsgebiets entsprechende Sickerflächen 
als Mulde plus einem Wall vorgesehen. Unter der Mulde befindet sich eine 
Rigolensystem. Die Größe der Sickerflächen und die Erfordernis des Rigolensystems 
ergeben sich aus der vorhanden Versickerungsfähigkeit des Bodens (siehe dazu das 
diesem Bebauungsplan beiliegende Bodengutachten Nr. 2404291 vom 24.09.2024) 
sowie entsprechenden  Berechnungen des Wasserabflusses. Bei Anlage des Walls ist 
dringend zu beachten, dass dieser bei einer Zufahrt in dem zeichnerisch markierten 
Zufahrtsbereich am Sehensander Weg - analog wie nördlich bei der öffentlichen 
Erschließungsstraße - am Südende in gespiegelter L-Form der Zufahrt bis zum Ende der 
Versickerungsfläche folgt.

10. Grünordnung

10.1 Die nicht überbaubaren Flächen der Gewerbegrundstücke (siehe 
GRZ-Obergrenze unter 3.1) sind in einer oder wenigen größeren Grünflächen 
(anerkannte mindestgröße 30 m² auf dem GE-Grundstück (= graue Fläche) bzw. auf dem 
SO-Grundstück (= orangene Fläche) zusammenzufassen und mit Bäumen und 
Sträuchern nach landschaftsplanerischen Gesichtspunkten zu bepflanzen. Die Baum- 
und Straucharten richten sind nach der Artenauswahlliste im Anhang. Die Grünflächen 
sind auf Dauer zu pflegen und zu unterhalten.

10.2 private Grünflächen
Die Grünflächen sind, um eine fachlich ausreichende Eingrünung des 
Gewerbegebietes / Sonstigen Sondergebietes zu gewährleisten, auf mind. 60 % der 
Fläche mit zweireihigen  Strauchpflanzunen und  einreihigen Baumpflanzungen im 
Abstand von 15 Meter  zu bepflanzen und dauerhaft als freiwachsende Pflanzung zu 
erhalten. Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. 

10.3 private Grünflächen nördlich angrenzend an Kreuter Weg
Intensive Eingrünung: Neupflanzung einer 2-reihigen Hecke mit einer Breite von ca. 3 m 
zur Einbindung in das Landschaftsbild und Steigerung der Strukturvielfals am nördlichen 
Grünstreifen des Bebauungsplangebietes. Die Pflanzung der Sträucher erfolgt im 
Dreiecksverband mit einem Reihen- und Pflanzabstand von 1,5 m. Im Abstand von 10 m 
ist ein säulenförmiger – oder kleinkroniger Laubbaum (Wuchshöhe >10 m), alternativ im 
Abstand von 20 m ein großkroniger Laubbaum (Wuchshöhe > 20m) zu pflanzen. 
Mindestqualität: 20% der Gehölze als vHei, 125 - 150, 80 % der Gehölze als vStr 3
Tr, 80 - 100. Bäume: H 3xv mDb 18 - 20 
Pflege: Die Pflege der hecke erfolgt durch abschnittsweises auf Stock setzten von 
max. 1/3 der Hecke. Erstmalig ist ein Pflegedurchgang nach 15 Jahren zulässig. Der auf 
Stock gesetzte Abschnitt darf in den folgenden 15 Jahren nicht erneut auf Stock gesetzt 
werden. Ein halbseitiges auf Stock setzten der Hecke ist nicht zulässig. Der 
Zeitraum der Pflegeschnitte erstreckt sich gemäß §39 des BNatSchG (5) auf die 
Zeit zwischen 1. Oktober bis 29. Februar.  
Herstellung:  Herstellung der Bepflanzung ist in der Vegetationsperiode nach Erhalt der 
Baugenehmigung! Mit der Baugenehmigung ist ein entsprechender 
Freiflächengestaltungsplan einzureichen.

10.4 Pro angefangene 500m2 Grundstücksfläche ist auf dem Gewerbegrundstück / 
Sonstigen Sondergebietsgrundstück ein standortgerechter, klimaangepasster Laubbaum 
(siehe Artenauswahlliste im Anhang) in einer mindestens 10m² großen Pflanzscheibe, die 
standortgerecht zu begrünen (z.B. Wildblumenansaat, Wildstauden) und vor Verdichten 
(Überfahren, etc.) zu schützen ist oder in der jeweiligen Grünfläche des 
GE/SO-Grundstücks (10.2 und 10.3) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

10.5 Zusätzlich ist nach jedem 5. Stellplatz ein standortgerechter, 
klimaangepasster Laubbaum entsprechend Pflanzliste aus den Festsetzungen 
zur Grünordnung in eine mind. 10 m² große offene Grünfläche zu pflanzen. Diese 
Grünfläche ist standortgerecht zu begrünen (z.B. Wildblumenansaat, 
Wildstauden) und vor Verdichten (Überfahren, etc.) zu schützen. Alternativ 
können die Bäume im Ausnahmefall auch in einem mind. 2,50 m breiten 
Pflanzstreifen entlang bzw. zwischen den Stellplatzreihen gepflanzt werden. Für 
Bäume in Belags- und Verkehrsflächen ist eine durchwurzelbare Pflanzgrube mit 
einem Volumen von mind. 24 m³ und einer Tiefe von mind. 1,50 m entsprechend 
FLL-Richtlinie „Empfehlungen für Baumpflanzungen“ zu erstellen. Dabei sind 
überbaute Pflanzgruben entsprechend den Richtlinien zulässig, wobei eine offene 
Baumscheibe mit mind. 6 m² (bei Stellplatzanlagen mind. 10 m²) freizuhalten ist. 
Zur Wurzelraumerweiterung unter den Belagsflächen ist der Einbau von 
Vegetationstragschichten entsprechend FLL-Richtlinie vorzusehen. Unterirdische 
Leitungen sind mit einem Mindestabstand von 2,50 m zum Stamm zu verlegen. 
Gegebenenfalls sind Wurzelschutzmaßnahmen im Leitungsgraben vorzusehen.
 (Artenauswahllisten siehe Anhang)

10.6 Gründächer, die für eine Überschreitung der GRZ angerechnet werden sollen 
(siehe 3.1), sind in den Bauvorlagen bzw. im Freiflächengestaltungsplan 
detailliert als Gegenstand der Genehmigung/ Freistellung darzustellen und auf 
Dauer zu unterhalten. Die anzurechnende Vegetationsfläche (nur die wirklich 
begrünten Teile eines Gründaches werden angerechnet) muss dabei mit 
heimischen Gräsern und Wildkräutern bewachsen sein (oder auch mit Bäumen 
und Sträuchern) und eine Mindestsubstratauflage von 15cm aufweisen.

10.7 Mit den Bauvorlagen ist ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen, in dem 
die Umsetzung der grünordnerischen Festsetzungen darzustellen ist.

10.8 öffentliche Grünflächen
Der östlich der Mulde angrenzende Wall ist entsprechend der Artenliste zu bepflanzen. 
Die öffentlichenGrünflächen, welche nicht als Entwässerung des Gewerbegebiets dienen 
sind, um eine fachlich ausreichende Eingrünung des  Gewerbegebietes zu gewährleisten, 
auf mind. 60 % der Fläche mit zweireihigen Strauchpflanzunen und  einreihigen 
Baumpflanzungen im Abstand von 15 Meter  zu  bepflanzen und dauerhaft als 
freiwachsende Pflanzung zu erhalten. Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. 

11. Ökologische Ausgleichsfläche / Ausgleich hinsichtlich Arten 

11.1 Der Kompensationsbedarf von ca. 42.858 m² kann nicht im Planungsgebiet erbracht 
werden. Die erforderliche ökologische Ausgleichsfläche von insgesamt ca. 42.858 m² 
muss außerhalb des Geltungsbereichs des Planungsgebietes erbracht werden. Der 
erforderliche Ausgleich für den Eingriff auf öffentlichen Grundstücksflächen und für 
öffentliche Straßenverkehrsflächen und öffentlichen Verkehrflächen besonderer 
Zweckbestimmung wird über die Ökokontoflächen "Krametsberg" Fl.Nr. 1271,  
Gemarkung Feldkirchen und "Riedensheim" Fl.Nr. 251, Gemarkung 
Riedensheim der Stadt Neuburg an der Donau erbracht. Der erforderliche 
Ausgleich für den Eingriff auf privaten Grundstückflächen und privaten 
Erschließlungflächen wird über Flächen des Donaumooszweckverbandes erbracht. Eine 
grundstücksgenaue Zuordnung von Eingriff- und Ausgleichsflächen sind im 
Umweltbericht unter Punkt 3.1 und Punkt 3.2 angegeben und festgelegt. Der Vertrag mit 
dem Donaumooszweckverband zur Erbringung des erforderlichen Ausgleichs aus 
Ökokonten sowie die Abrechnung der Flächen des städtischen Ökokontos ist mit Satzung 
des Bebauungsplans der Unteren Naturschutzbehörde vorzulegen.

11.2 Zur Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände und Prüfung auf Zauneidechsen 
wurde eine Brutvogelkartierung und Habitatpotenzialanalyse hinsichtlich Reptilien 
beauftragt. Der Bericht  vom 31.05.2025 / 08.10.2025 sowie eine ergänzende 
Beschreibung zum Dokument vom 31.05.2025
vom 05.10.2025 liegt dem Bebauungsplan bei. Die darin enthaltenen Maßnahmen sind 
zu beachten und umzusetzen.
Die Analyse stellte die Dorngrasmücke (Vogelart) mit einer Brut innerhalb des 
Eingriffsgebiets fest. Andere Vogelarten wurden gesichten. Hierzu sind 
Ausgleichsmaßnahmen erforderlich:
Die Ergebnisse der Kartierungen erbrachten den Nachweis einer 
Dorngrasmücken Brutstätte innerhalb des Wirkraums. Alle weiter 
genannten Vogelarten (siehe Ergänzende Beschreibung unter Punkt 2)
wurden bei der Nahrungssuche auf der Wirkfläche gesichtet. Es ist ein 
Ausgleich in folgenderweise notwendig:
In den östlichen, öffentlichen Grünflächen ist neben offenen Strukturen, unter anderem 
eine Hecke notwendig die Vögeln wie der Dorngrasmücke, Bachstelze, 
Bluthänfling sowie weiteren Feldvögeln eine geeignete 
Lebensraumstruktur darstellen. Eine Hecke von mindestens
400 Metern zusammengesetzt aus Schlehen (Prunus spinosa), Schwarzer 
Hollunder (Sambucus nigra), Weißdorne (Crataegus) und Weißer 
Hartriegel (Cornus alba) ist bereitzustellen Vor allem das vorhanden sein 
von heimischen Stauden ist unumgänglich.
Es sind dichte, mehrstämmige Hecken aus heimischen, dornigen Pflanzen, die Beeren
und Flüchte liefern, notwendig. Außerdem sind Rohbodenbereiche im Flächenanteil von
40% anzulegen und weiter eine lückige, magere Wildblumen Saat in der
Kompensationsfläche auszubringen. Einzel stehende autochthone Stauden innerhalb der
Wildblumen Wiese sind zudem einzurichten. Der Ausgleich in den Grünflächen ist vor 
Beginn der Baufeldfreimachung anzulegen. Nach Fertigstellung der Gebäude sind 
mindestens vier Halbhöhlen Nistkästen anzubringen. Auf jegliche 
Vergrämungsmaßnahmen durch z.B. Spikes am Gebäude ist zu verzichten.
Nächtliche Beleuchtungen sind während der Bauzeit und nach Fertigstellung zu
vermeiden. 

12. Immissionsschutz

12.1 Lärmemissionen
Dem Bebauungsplan liegt eine schalltechnische Untersuchung mit dem Titel 
"Bebauungsplan Nr. 1-77  "Gewerbegebiet Neuburg West" in Neuburg an der Donau - 
Ermittlung und Bewertung der schalltechnischen Belange" der BEKON Lärmschutz & 
Akustik GmbH mit der  Bezeichnung "LA25-119-G01-E01-01" vom 17.06.2025 bei.

Zulässige Lärmemissionen nach der DIN 45691:2006-12 für eine Gliederung 
nach § 1, Abs. 4 Nr. 2 bzw. nach § 11. BauNVO
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der 
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach der DIN 
45691:2006-12 "Geräuschkontingentierung" weder tags noch nachts 
überschreiten. Hinweis: Nach der TA Lärm, der DIN 18005 und der DIN 45691 erstreckt 
sich der Tagzeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum von 22:00 Uhr 
bis 06:00 Uhr.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A):

5. Niederschlagswasser: 
Bei der Versickerung von Niederschlagswasser sind die Vorschriften der 
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und technischen Regeln zum 
schadlosen Einleiten von gesammeltemNiederschlagswasser in Grundwasser 
(TRENGW) zu beachten. Bei der Beseitigung von anfallendem Niederschlagswasser sind 
die aktuell geltenden Regelwerke (insbesondere DWA A 102, DWA A 138 und DWA M 
153) zu beachten. Hauswasserdrainagen dürfen nicht am Abwasserkanal angeschlossen 
werden.
Bei Niederschlagswasser von Metalldächern ist eine notwendige Vorbehandlung 
erforderlich.

6. Hangwasserabfluss:
Auch der Hangwasserfluss muss auf dem eigenen Grundstück zurückgehalten und 
versickert  werden, und darf nicht zu Ungunsten umliegender Grundstücke verlagert 
werden.

7. Grundwasser- und Bodenschutz, Altlasten
Im Umgriff des Planungsbereiches nach derzeitigem Stand und Informationen aus dem 
Altlasten-, Bodenschutz- und Dateninformationssystem (ABuDIS) keine 
Altlastenverdachtsflächen, Altablagerungen bzw. schädlichen Bodenveränderungen 
bekannt. Es ist dennoch nicht auszuschließen, dass im Zuge von Baumaßnahmen in den 
betroffenen Bereichen Altlastenverdachtsflächen oder sonstige schädliche 
Bodenverunreinigungen aufgedeckt werden. Sollte sich dies bestätigen, sind das 
Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt 
umgehend zu informieren. Für die weitere Vorgehensweise sind dann die folgenden 
Punkte zu beachten: Siehe Punkt 10.10. in der Begründung. 

8. Abffallwirtschaftssatzung:
Abfallgefäße sind entsprechend den Anforderungen der gültigen Abfallwirtschaftssatzung 
der Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen für eine zügige und gut zugängliche 
Entleerung ohne Betreten der Grundstücke an den jeweilig anliegenden 
Erschließungsstraßen (Ochsenweg, Sehensander Weg, neue öffentliche 
Erschließungsstraße kommend vom Sehensander Weg) bereitzustellen.

9. Immissionschutz
Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben bzw. im
Genehmigungsverfahren und Genehmigungsfreistellungsverfahren ist mit der
Bauaufsichtsbehörde die Vorlage eines Lärmschutzgutachtens auf Basis der
Ermächtigung der BauVorlV abzustimmen.

Artenauswahlliste der zu pflanzenden Bäume und Sträucher:

Pflanzliste 1a: Bäume für die Westseite zur freien Landschaft (Großbäume), autochthone Pflanzungen
mit Nachweis 
Mindestpflanzqualität: Hochstamm, mind. 3 xv., m.Db., StU 18-20 cm

Acer platanoides Spitzahorn Fagus sylvatica Rotbuche
Acer pseudoplatanus Bergahorn Prunus avium Vogelkirsche
Alnus glutionosa Schwarzerle Tilia cordata Winterlinde
Alnus incana Grauerle Tilia platyphyllos Sommerlinde
Carpinus betulus Hainbuche Ulmus glabra Bergulme

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung im gemeinsamen Amtsblatt des Landkreises
Neuburg-Schrobenhausen und der Großen Kreisstadt Neuburg a. d. Donau in Kraft.

Neuburg a.d. Donau,  ……………
Stadt Neuburg a.d. Donau

Dr. Gmehling
Oberbürgermeister

Stadt Neuburg an der Donau
Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 1-77

"Gewerbegebiet Neuburg West"

Originalmaßstab: 1:1000
Kartengrundlage: Digitale Flurkarte

.......................................
David Riek
M.A. Landschaftsarchitekt
Planung

Neuburg an der Donau, 01.10.2025

Übersichtsplan
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03 BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)
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Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder Abgrenzung des Maßes der
Nutzung innerhalb eines Baugebiets

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Flächennutzungsplans

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, deren 
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Baulinie (mit Bestimmungslinie gestrichelt)

Baugrenze (mit Bestimmungslinie gestrichelt)
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Stadtbauamt Neuburg an der Donau
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Riek D.

Riek D.

1. Grenzen

1.1 Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans

1.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

2. Art der baulichen Nutzung 

2.1 Gewerbegebiet (GE I): Zulässig sind die unter §8 Abs. 2 BauNVO genannten 
Nutzungen. Es sind nur ausnahmsweise Wohnungen (keine eigenständigen Gebäude mit 
ausschließlicher Wohnnutzung) gemäß §8Abs.3Nr.1BauNVO zulässig. 
Die nach §8 Abs.3 Nr.3 BauNVO ausnahmsweise Nutzung Vergnügungsstätten ist nicht 
zulässig. 
Ausschluss von Einzelhandel:
Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig. 
Ausnahmsweise kann für das Gewerbegebiet(GE I)
Einzelstandorte und / oder Einzelbetriebe des Handwerks oder des produzierenden 
Gewerbes der Verkauf von selbst hergestellten oder eingekauften Waren zugelassen 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Verkauf sowie ein gegebenenfalls 
angeschlossener Verzehrbetrieb in Art und Umfang in funktionalem Zusammenhang mit 
der Produktion, der Ver- und Bearbeitung dieser Güter  einschließlich Reparatur und 
Serviceleistungen stehen und der Verkauf sowie der Verzehrbereich gegenüber der 
Hauptnutzung von untergeordneter Bedeutung sind. Außerdem können Betriebe 
zugelassen werden, dieEinzelhandel in Verbindung mit Handwerksleistungen, Service- 
oder Reparaturbetrieben betreiben. Voraussetzung hierfür ist, dass der Verkauf der 
Waren in einem funktionalen Zusammenhang mit den durch den Betrieb angebotenen 
Handwerks-, Montage-, Service- oder Reparaturleistungen steht. Ein solcher 
Zusammenhang liegt insbesondere vor, wenn der Verkauf von Ersatzteilen, Zubehör oder 
für die Nutzung der Geräte erforderlichen Waren erfolgt, oder der Verkauf von Waren mit 
ausführlicher fachlicher Beratung, Montage, Inbetriebnahme oder Reparaturleistungen 
des Betriebs verknüpft ist. Die Verkaufsflächen dürfen im  Verhältnis zur 
Gesamtbetriebsfläche eine angemessene Größenordnung nicht
überschreiten. Hiervon sind innenstadtrelevante Sortimente ausgeschlossen. Hierzu 
zählen insbesondere die Warengruppen Bekleidung, Schuhe, Sportartikel, Bücher, 
Unterhaltungselektronik, Drogeriewaren, Schmuck, Spielwaren und Haushaltswaren. 
Unzulässig sind zudem Einzelhandelsagglomerationen in Form räumlicher Konzentration 
mehrere Verkaufsstätten sowie Bildung von Fachmarktzentren. Einkaufszentren oder 
sonstigen vergleichbaren Strukturen.

2.2 Gewerbegebiet (GE II): Zulässig sind die unter §8 Abs. 2 BauNVO genannten 
Nutzungen. Es sind nur ausnahmsweise Wohnungen (keine eigenständigen Gebäude mit 
ausschließlicher Wohnnutzung) gemäß §8Abs.3Nr.1BauNVO zulässig. 
Die nach §8 Abs.3 Nr.3 BauNVO ausnahmsweise Nutzung Vergnügungsstätten ist nicht 
zulässig. Einzelhandelbetriebe sind generell nicht zulässig. Ausnahme:
Ausnahmsweise zulässig ist die Ansiedlung eines kleinflächigen 
Lebensmitteleinzelhandels mit einer maximalen Verkaufsfläche von 799 m². Zulässig sind 
ausschließlich Sortimente des täglichen Bedarfs (insbesondere Lebensmittel, Getränke,
Drogeriewaren, Haushaltsartikel).

2.3 Sonstiges Sondergegebiet (SO I): 
Zweckbestimmung: Gewerbepark Büro, Verwaltung und Fremdenbeherbung
Für das Sondergebiet gemäß §11 BauNVO wird festgesetzt, dass ausschließlich Büro- 
und Verwaltungsgebäude sowie Fremdenbeherbung zulässig sind. Andere Nutzungen, 
insbesondere Wohnnutzung, Einzelhandel oder produzierendes Gewerbe, sind 
ausgeschlossen. Ausnahmsweise zulässig ist Gastronomie in Verbindung mit 
Fremdenberherbung. 
Ausschluss von Einzelhandel: Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig.

2.4 Sonstiges Sondergegebiet (SO II): 
Zweckbestimmung: Gewerbepark Büro, Verwaltung und Fremdenbeherbung
Für das Sondergebiet gemäß §11 BauNVO wird festgesetzt, dass ausschließlich Büro- 
und Verwaltungsgebäude sowie Fremdenbeherbung zulässig sind. Andere Nutzungen, 
insbesondere Wohnnutzung, Einzelhandel oder produzierendes Gewerbe, sind 
ausgeschlossen. Ausnahmsweise zulässig ist Gastronomie in Verbindung mit 
Fremdenberherbung. 
Ausschluss von Einzelhandel: Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulässig.

2.5 Sonstiges Sondergegebiet (SO III): 
Zweckbestimmung: Private Parkplatzfläche und private Zufahrt 
Für das Sondergebiet gemäß §11 BauNVO wird festgesetzt,  dass ausschließlich private 
Parkplatzfläche für PKW Stellplätze sowie Fahrradstellplätze zulässig sind und die 
private Zufahrt zu diesen Stellplätzen. 

3. Maß der baulichen Nutzung

3.1 Überbaubare Grundfläche/ Grundflächenzahl 
Die Grundflächenzahl 0,8 entspricht der Obergrenze, die bereits die Grundflächen von 
Nebenanlagen, Garagen und Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche einschließt. 
Überschreitungen nach §19 Abs. 4 BauNVO sind nicht zulässig. Die nicht 
überbaubaren Grundstücksanteile sind gemäß 10.Grünordnung anzulegen und in 
einem Freiflächengestaltungsplan zum Eingabeplan entsprechend vorzulegen. 

Werden Stellplätze und ihre Zufahrten in sickerfähiger Ausführung (wassergebundene 
Decke, Kies-, Schotterwege, Rasengittersteine, Pflaster mit breiten Rasenfugen, ...) 
erstellt, werden ihre Flächen nur zur Hälfte in die GRZ eingerechnet, maximal jedoch 
bis zu 5% der Gewerbegrundstücksfläche oder einer GRZ von 0,9. Bei Anlage eines 
Gründaches (Anforderungen siehe 10.6 Grünordnung) kann die GRZ um die begrünte 
Dachfläche überschritten werden, jedoch maximal bis zu einer GRZ von 0,9. 

3.2 Firsthöhe maximal (FHmax.) -bei Flachdächern der höchste Punkt des Daches:

GE I:
Pult-, Satteldach, Flachdach: max. 15,0m

GE II:
Pult-, Satteldach, Flachdach: max. 15,0m

SO I:
Pult-, Satteldach, Flachdach: max. 11,0m

SO II:
Pult-, Satteldach, Flachdach: max.   9,0m

Die Firsthöhe bzw. bei Flachdächern der höchste Punkt des Daches, ist ab den 
bestehenden natürlichen Geländenhöhen zu messen und an jeder Stelle des Gebäudes 
lotrecht einzuhalten. Die natürliche bestehende Geländehöhe ist den Höhenlinien wie in 
der Planzeichnung dargestellt zu entnehmen und als jeweiliger Bezugspunkt zu 
betrachten. Die oben angebenen maximalen Firsthöhen dürfen auch talseitig nicht 
überschritten  werden. 

3.3 Abstandsflächen 
Im gesamten Geltungsbereich gelten die Abstandsflächen gem. Art. 6 BayBO und 
die Festsetzungen der BayBO bezüglich des Brandschutzes, sofern sie größere 
Abstände erfordern, als die im Plan dargestellte Baugrenze vorgibt.

4. Bauweise, -grenze

4.1 Es gilt die offene Bauweise. 

4.2 Baugrenze: Nebenanlagen oder in Abstandsflächen zulässige Bebauungen dürfen zu 
den jeweiligen Erschließungsstraßen, zu angrenzenden Feldwegen oder zu den 
dargestellten privaten Grünflächen die Baugrenzen nicht überschreiten.

4.3 Gebäudegestaltung: Das Gebäude muss sich durch eine entsprechende 
Fassadengestaltung in die Umgebung einfügen. Geeignet dazu ist zum Beispiel eine 
Fassadenbegrünung, Holzverschalung oder eine passende farbliche Gestaltung von 
Fassade und Dach. 

5. Dächer 

5.1 Als Dachformen sind Sattel- (SD), Pult-(PD) und Flachdächer (FD) zulässig. 

5.2 Die zulässige Dachneigung beträgt 0° - 35°.

6. Einfriedungen 

6.1 Etwaige Einfriedungen sind auf der Grenze der privaten Grünflächen zu den  
Gewerbeflächen (bebaubaren Flächen) zu errichten. Sie dürfen den Grüngürtel 
straßenseitig nicht umschließen. (Darstellung im Eingabeplan oder 
Freiflächengestaltungsplan.)  

6.2 Die Höhe der Einfriedung einschließlich Punktfundamente darf 1,80 m nicht 
überschreiten. Die höchstzulässige Fundamenthöhe beträgt 0,20 m. Einfriedungen von 
Freiverkaufs- und Ausstellungsflächen dürfen eine Höhe von 3,50 m nicht überschreiten.

8. Werbeanlagen/ Beleuchtung

8.1 Werbeanlagen jeglicher Art (Schilder, Objekte, Gebäudeaufschriften, …) sind nur für den 
jeweils ansässigen Betrieb am Ort der Geschäftsausübung zulässig. Eine Häufung 
von Werbeanlagen ist unzulässig. (Diese liegt vor, wenn die Fläche aller Werbeanlagen 
je Grundstücksseite mehr als 20% der jeweiligen Fassade des Hauptgebäudes umfasst, 
unabhängig vom Ort der jeweiligen Werbeanlage.)

8.2 Leuchtwerbeanlagen sind nur streulichtarm und mit insektenverträglichen Leuchtmitteln 
(vorzugsweise LED Leuchtmittel) nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik zulässig 
und nur mit gleichbleibender Leuchtstärke und -farbe.

9. Gewässer-/ Grundwasserschutz

9.1 Sämtliche Bodenbefestigungen sind in sickerfähiger Ausführung 
(wassergebundene Decke, Kies-, Schotterwege, Rasengittersteine, Pflaster mit breiten
Rasenfugen, ...) herzustellen. Betonierte oder asphaltierte Flächen sind nur 
auf stark befahrenen Abschnitten zulässig bzw. im Bereich des Transports oder 
der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen vorgeschrieben.

Die Berechnungen sind mit einer Nachkommastelle genau durchzuführen.
Die Prüfung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt für Immissionsorte 
außerhalb des Plangebietes nach der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 in dem 
nördlich gelegenen allgemeinen Wohngebiet und Mischgebiet. Innerhalb der 
Gewerbe- und Industriegebiet gilt die TA Lärm.
Erstreckt sich die Betriebsfläche eines Vorhabens über mehrere Teilflächen, so 
ist dieses Vorhaben dann zulässig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel
nicht größer ist als die Summe der sich aus den Emissionskontingenten 
ergebenden Immissionskontingente. Die Emissionskontingente dürfen nur für 
eine Anlage oder einen Betrieb herangezogen werden.
Als Bezugsfläche ist die in der Planzeichnung als Gewerbegebiet bzw. 
Sondergebiet dargestellte Grundstücksfläche heranzuziehen.
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert an 
den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet.
Als Einfallswinkel ist von 360 Grad auszugehen.

Baulicher Schallschutz im Sinne des § 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB
Für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen mit
schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im 
Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" (z.B. Wohnräume, Schlafräume, 
Unterrichtsräume, Büroräume) gelten nachfolgende Festsetzungen:

1.)
Im Plan (siehe rechtes unteres Eck in der Plandarstellung) sind die Bereiche mit 
den jeweils maßgeblichen Außenlärmpegeln festgesetzt. 

2.)
Die sich aus den festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegeln ergebenden 
erforderlichen Schalldämm-Maße der Außenbauteile nach der DIN 
4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau, - Teil 1: Mindestanforderungen" 
dürfen nicht unterschritten werden.

3.)
Schlaf- und Kinderzimmer sind mit einer schallgedämmten Lüftung auszustatten.
Schallgedämmte Lüftungen können entfallen, wenn die betreffenden Schlaf- und 
Kinderzimmer mit Pufferräumen (Wintergärten, Loggien, etc.), Prallscheiben oder 
sonstigen pegelmindernden Maßnahmen vor den Lärmimmissionen geschützt 
werden (Minderung des Schallpegels vor dem Fenster von mindestens 20 dB(A)) 
bzw. wenn das erforderliche Schalldämmmaß der Fassade bei anderen 
Lüftungskonzepten sichergestellt ist.
Pufferräume müssen so ausgestattet sein, dass sie zur Nutzung als Schlaf- oder 
Kinderzimmer nicht geeignet sind.

4.)
Die vorgegebenen maßgeblichen Außenlärmpegel und die Erfordernisse einer 
schallgedämmten Lüftung für Schlaf- und Kinderzimmer, können alternativ auch 
auf Grundlage von Lärmpegelberechnungen und/oder Messungen im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens bzw. des Freistellungsverfahrens ermittelt werden.
Schallgedämmte Lüftungen können entfallen, wenn das jeweilige Schlaf- und 
Kinderzimmer über mindestens 1 Fenster verfügt, an dem der für den 
Verkehrslärm ermittelte Beurteilungspegel einen Wert von 50 dB(A) zur Nachtzeit 
nicht überschreitet.

12.2 Lichtimmissionen
Hinsichtlich Lichtimmissionen sind die Richtwerte und Maßnahmen zur Vermeidung und 
Minderung der Störwirkung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 
(LAI): „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ zu 
beachten.
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4. Baubeschränkung: 
Entlang der freien Strecke von Bundesstraßen (hier die Bundesstraße B16 ) ist gemäß § 
9  Abs. 2 FStrG für bauliche Anlagen bis 40,0 m Abstand vom äußeren Rand der 
Fahrbahndecke die Zustimmung der Straßenbauverwaltung notwendig. Die 
entsprechende Baubeschränkungszone ist im Plan als gelbfarbene Linie 
dargestellt.

Pflanzliste 2b: Bäume für Südseite (mittelgroße Bäume) 
Mindestpflanzqualität: Hochstamm, mind. 3 xv., m.Db., StU 16-18 cm

Acer campestre „Elsrijk“ Feldahorn „Elsrijk“ Prunus avium „Plena“ Gefülltblühende Vogelkirsche
Alnus x spaethii Purpurerle Sorbus intermedia „Brouwers“ Schw. Mehlbeere „Brouwers“

Pflanzliste 2c: Bäume für Durchgrünung der Stellplatzanlagen 
Mindestpflanzqualität: Hochstamm, mind. 3 xv., m.Db., StU 14-16 cm

Acer campestre „Elsrijk“ Feldahorn „Elsrijk“ Tilia cordata „Rancho“ Winterlinde „Rancho“
Alnus spaethii Purpurerle

Pflanzliste 2d: Sträucher 
Mindestpflanzqualität: v. Str., 3 bis 4 Triebe, 60 bis 100 cm mindestens 20 % der Sträucher Sol., 3xv., 100 bis 150 cm

Amelanchier ovalis Gewöhnliche Felsenbirne Philadelphus coronarius Falscher Jasmin
Amelanchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne Rosa canina Hundsrose
Cornus alba „Sibirica“ Sibirischer Hartriegel Rosa multiflora Büschelrose
Cornus mas Kornelkirsche Spirea in Sorten Spierstrauch
Corylus avellana Hasel Syringa vulgaris in Sorten Gemeiner Flieder
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Parkanlage

Grünfläche (Öffentlich) 

Grünfläche (Privat) 

Pflanzliste 1b: Sträucher für die Westseite zur freien Landschaft, autochthone Pflanzungen mit Nachweis
Mindestpflanzqualität: v. Str., 3 bis 4 Triebe, 60 bis 100 cm mindestens 
20 % der Sträucher Sol., 3xv., 100 bis 150 cm

Cornus mas Kornelkirsche Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Prunus spinosa Schlehe
Corylus avellana Hasel Rosa canina Hundsrose
Frangula alnus Faulbaum Rosa multiflora Büschelrose
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Pflanzliste 2a: Bäume für Nord- und Ostseite (Großbäume) 
Mindestpflanzqualität: Hochstamm, mind. 3 xv., m.Db., StU 18-20 cm

Carpinus betulus „Fastigiata“ Pyramiden Hainbuche Tilia tomentosa „Szeleste“ Ungarische Silberlinde
Corylus colurna Türkische Baumhasel Ostrya carpinifolia Hopfenbuche
Tilia cordata „Greenspire“ Winterlinde „Greenspire“

3. Bauverbot: 
Entlang der freien Strecke von Bundesstraßen (hier die Bundesstraße B16 ) gilt gemäß § 
9  Abs. 1 FStrG für bauliche Anlagen bis 20,0 m Abstand vom äußeren Rand der 
Fahrbahndecke ein Bauverbot. Die entsprechende Anbauverbotszone ist im Plan als 
blaue Linie dargestellt. 
Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß § 9 Abs. 6 FStrG innerhalb der 
Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind sie so 
anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht gestört wird.

Eine Ausnahme von der Anbauverbotszone von 20,0 m, gemessen vom Fahrbahnrand, 
kann ausschließlich für die Errichtung von Lärmschutzanlagen (Wall, Wand, 
Wall-Wand-Kombination) und deren Bepflanzung sowie für die Anlage von Stellplätzen 
(nicht überdacht) zugelassen werden. 

Bäume, Lärmschutzanlagen und Stellplätze dürfen nur mit einem Mindestabstand von 
10,0 m vom Fahrbahnrand der Straße errichtet werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, 
Sicherheit des Verkehrs, unter Berücksichtigung der RPS bzw. RAL).
Diese 10 Meter Zone ist im Plan als hellgrüne Linie dargestellt. Innerhalb dieser Zone gilt 
ein absolutes Bauverbot, auch für Parkplatzflächen etc..
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